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Zur Frage des versicherten Personenkreises in der UdSSR nach         
FRG - Urteil des LSG Baden-Württemberg vom 18.06.1991                
- L 6 KnU 1732/89 
 
Zur Frage des versicherten Personenkreises in der UdSSR (§§ 5        
Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe a, 7, 9 Abs. 1 FRG);                          
hier: Nicht rechtskräftiges Urteil des LSG des LSG                   
      Baden-Württemberg vom 18.06.1991 - L 6 KnU 1732/89 - (Über     
      den Ausgang des Revisionsverfahrens - 8 RKnU 1/91 - wird       
      berichtet.)                                                    
Das LSG Baden-Württemberg hat mit Urteil vom 18.06.1991              
- L 6 KnU 1732/89 - folgendes entschieden:                           
Leitsatz:                                                            
Erleidet ein nach dem FRG berechtigter, innerhalb der UdSSR          
zwangsumgesiedelter, dort aber nicht unter haftähnlichen             
Bedingungen im Bergwerk arbeitender Rußlanddeutscher einen Unfall,   
ist dieser von der Bergbauberufsgenossenschaft nach der RVO zu       
entschädigen. Das zum Unfallzeitpunkt im Jahr 1954 in der UdSSR      
bestehende Zwangsarbeitssystem steht dem nicht entgegen.             
 

 

 


